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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.12.1987 

Geschäftszahl 

86/15/0026 

Rechtssatz 

Nicht die von den Parteien gewählte Bezeichnung, sondern der Inhalt der Vereinbarung ist für die Qualifikation 
eines Vertrages ausschlaggebend. 


